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Änderungshistorie 

Fassung vom 20.04.2017 

• Die Weisungen wurden in ihrer Struktur an das für Fachliche Weisungen vorgegebene For-
mat angepasst.

• FW zu § 81: redaktionelle Änderungen bei Ziffern 1 (Absätze 2 und 4), 2 (Absatz 1), 4 (Ab-
satz 4).

• FW zu § 85: redaktionelle Änderungen bei Ziffern 9 (Absätze 1, 3 und 4), 10 (Absatz 5).

• FW zu § 86: redaktionelle Änderung bei Ziffer 1 (Absatz 1).

• FW zu § 131a: Neufassung Ziffer 2.

• FW zu § 131b: redaktionelle Änderung bei Ziffer 2.

• FW zu § 180: Ergänzung bei Ziffer 3 (Absätze 1 und 2).

• Verfahren zu § 84: redaktionelle Änderung bei Ziffer 3.5 (Absatz 2).

• Verfahren zu § 131a: Klarstellungen bei Ziffern 6.1 und 6.2 (Absätze 2 und 3).

• Die Konstruktionsprinzipien berufsanschlussfähiger Teilqualifikationen werden als Anlage in
die Fachlichen Weisungen integriert.
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Gesetzestext § 81 SGB III 

§ 81
Grundsatz 

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können bei beruflicher Weiterbildung durch Übernahme 
der Weiterbildungskosten gefördert werden, wenn 

1. die Weiterbildung notwendig ist, um sie bei Arbeitslosigkeit beruflich einzugliedern, eine ihnen
drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden oder weil bei ihnen wegen fehlenden Berufsabschlus-
ses die Notwendigkeit der Weiterbildung anerkannt ist,

2. die Agentur für Arbeit sie vor Beginn der Teilnahme beraten hat und

3. die Maßnahme und der Träger der Maßnahme für die Förderung zugelassen sind.

Als Weiterbildung gilt die Zeit vom ersten Tag bis zum letzten Tag der Maßnahme mit Unterrichts-
veranstaltungen, es sei denn, die Maßnahme ist vorzeitig beendet worden. 

(2) Anerkannt wird die Notwendigkeit der Weiterbildung bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern wegen fehlenden Berufsabschlusses, wenn sie  

1. über einen Berufsabschluss verfügen, jedoch auf Grund einer mehr als vier Jahre ausgeübten
Beschäftigung in an- oder ungelernter Tätigkeit eine dem Berufsabschluss entsprechende
Beschäftigung voraussichtlich nicht mehr ausüben können, oder

2. nicht über einen Berufsabschluss verfügen, für den nach bundes- oder landesrechtlichen Vor-
schriften eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist. Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer ohne einen solchen Berufsabschluss, die noch nicht drei Jahre beruf-
lich tätig gewesen sind, können nur gefördert werden, wenn eine Berufsausbildung oder eine
berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme aus in ihrer Person liegenden Gründen nicht mög-
lich oder nicht zumutbar ist.

Zeiten der Arbeitslosigkeit, der Kindererziehung und der Pflege eines Angehörigen der Pflege-
stufe I bis III stehen Zeiten einer Beschäftigung nach Satz 1 Nummer 1 gleich. 

(3) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden durch Übernahme der Weiterbildungskosten 
zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses oder eines gleichwertigen Schulab-
schlusses gefördert, wenn 

1. sie die Voraussetzungen für die Förderung der beruflichen Weiterbildung nach Absatz 1 er-
füllen und

2. zu erwarten ist, dass sie an der Maßnahme erfolgreich teilnehmen werden.

Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 zweiter Halbsatz gilt entsprechend. Die Leistung wird nur erbracht, 
soweit sie nicht für den gleichen Zweck durch Dritte erbracht wird. Die Agentur für Arbeit hat da-
rauf hinzuwirken, dass sich die für die allgemeine Schulbildung zuständigen Länder an den Kos-
ten der Maßnahme beteiligen. Leistungen Dritter zur Aufstockung der Leistung bleiben anrech-
nungsfrei. 
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(3a) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können zum Erwerb von Grundkompetenzen durch 
Übernahme der Weiterbildungskosten gefördert werden, wenn 

1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen für die Förderung der beruflichen Weiterbildung
erfüllt sind,

2. die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht über ausreichende Grundkompetenzen verfü-
gen, um erfolgreich an einer beruflichen Weiterbildung teilzunehmen, die zu einem Abschluss
in einem Ausbildungsberuf führt, für den nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften
eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist, und

3. nach einer Teilnahme an der Maßnahme zum Erwerb von Grundkompetenzen der erfolgrei-
che Abschluss einer beruflichen Weiterbildung nach Nummer 2 erwartet werden kann.

(4) Der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer wird das Vorliegen der Voraussetzungen für eine 
Förderung bescheinigt (Bildungsgutschein). Der Bildungsgutschein kann zeitlich befristet sowie 
regional und auf bestimmte Bildungsziele beschränkt werden. Der von der Arbeitnehmerin oder 
vom Arbeitnehmer ausgewählte Träger hat der Agentur für Arbeit den Bildungsgutschein vor Be-
ginn der Maßnahme vorzulegen. Die Agentur für Arbeit kann auf die Ausstellung eines Bildungs-
gutscheins bei beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verzichten, wenn der Arbeit-
geber und die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer damit einverstanden sind. 

(5) (…) 
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1. Notwendigkeit
(1) Arbeitslosigkeit (vgl. § 16 Abs. 1) allein begründet nicht die Not-
wendigkeit der Weiterbildung. Es müssen Qualifikationsdefizite vor-
liegen, die durch die Teilnahme an der Weiterbildung abgebaut wer-
den und die mit Blick auf die zu erwartenden Beschäftigungsmöglich-
keiten zu einer beruflichen Integration in den ersten Arbeitsmarkt füh-
ren. 

(2) Das Erfordernis einer dreijährigen beruflichen Tätigkeit (siehe 
auch Abs. 5 und 6) besteht auch für Arbeitslose und von Arbeitslosig-
keit bedrohte Antragstellende. 

(3) Ein Berufsabschluss liegt vor, wenn eine Ausbildung 

• in den anerkannten Ausbildungsberufen, die in dem vom Bundes-
institut für Berufsbildung (BiBB) gem. Berufsbildungsgesetz
(BBiG) geführten Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsbe-
rufe veröffentlicht sind,

• in einem öffentlich rechtlichen Dienstverhältnis,
• an Berufsfachschulen und Fachschulen, die eine betriebliche o-

der überbetriebliche Erstausbildung ersetzt und mit einem allge-
mein anerkannten beruflichen Abschluss endet,

• in allen anderen schulischen Erstausbildungsgängen (z. B. an
Fachschulen, Fachhochschulen, Hochschulen)

mit mindestens zweijähriger Dauer erfolgreich absolviert wurde. 

(4) Eine Förderung wegen fehlenden Berufsabschlusses ist möglich, 
wenn durch die Teilnahme 

• ein nach dem BBiG, der Handwerksordnung (HWO) oder nach
bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften geregelter Berufsab-
schluss oder

• ein allgemein anerkannter Abschluss über der Facharbeiter-, Ge-
sellen- oder Gehilfenebene (Aufstiegsfortbildung) oder

• eine berufsanschlussfähige Teilqualifikation erworben wird; zu
den Anforderungen der BA an berufsanschlussfähige Teilqualifi-
kationen (Konstruktionsprinzipien) siehe Anlage.

(5) Das Erfordernis einer dreijährigen beruflichen Tätigkeit für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss dient der Ab-
grenzung zwischen beruflicher Erstausbildung und beruflicher Wei-
terbildung; es besteht für diesen Personenkreis grundsätzlich ein ge-
setzlicher Vorrang der beruflichen Erstausbildung. Als berufliche Tä-
tigkeit gilt, ungeachtet der Versicherungspflicht, jede mindestens 15 
Wochenstunden umfassende Tätigkeit, sowie Zeiten einer nicht ab-
geschlossenen Berufsausbildung, des Wehr- und Zivildienstes und 
der Tätigkeit im eigenen, mindestens zwei Personen umfassenden 
Haushalt. 

Arbeitslosigkeit / be-
rufliche Integration 

Berufserfahrung 

Anerkannter Berufs-
abschluss 

Fehlender Berufsab-
schluss 

Abgrenzung/ Verweis 
auf Erstausbildung/ 
berufliche Tätigkeit 
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(6) § 81 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 ermöglicht die Förderung von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern, die weniger als drei Jahre beruflich tä-
tig gewesen sind. In der Person liegende Gründe können z.B. das 
Alter oder die familiären Rahmenbedingungen der Arbeitnehmerin o-
der des Arbeitnehmers (z.B. Alleinverdienende mit Familie) sein. 

2. Maßnahmen zum Erwerb von Grundkompetenzen
(1) Die Maßnahmen dienen der Vorbereitung auf eine abschlussbe-
zogene berufliche Weiterbildung. Sie sollen sich an leistungsschwä-
chere, geringqualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer rich-
ten, deren Grundkompetenzen insbesondere in den Bereichen Le-
sen, Schreiben, Mathematik und Informations- und Kommunikations-
technologien unzureichend sind, um erfolgreich an einer abschluss-
bezogenen Weiterbildung teilnehmen zu können. 

(2) Das Ziel des Berufsabschlusses muss in der Eingliederungsver-
einbarung festgelegt sein, mit dem Zwischenziel des Erwerbs der da-
für erforderlichen Grundkompetenzen. 

(3) Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ohne Hauptschulab-
schluss ist zu klären, ob ggf. eine Maßnahme zum Erwerb dieses 
Schulabschlusses zielführender ist. 

3. Einschaltung BPS
(1) Im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Besuch einer Maß-
nahme zum Erwerb von Grundkompetenzen kann sich zur Feststel-
lung der vorhandenen schulischen Grundfertigkeiten eine Begutach-
tung durch den Berufspsychologischen Service (BPS) anbieten. 

(2) Die Entscheidung zur Einschaltung des BPS bleibt in der Ent-
scheidungskompetenz der Vermittlungsfachkraft (VFK). Die Ein-
schaltung sollte dabei den Regelfall darstellen, um die Qualität der 
Auswahlentscheidung – auch im Sinne der Kundin/des Kunden – ab-
zusichern. Erfolgt keine Einschaltung des BPS, sind das Vorliegen 
z.B. ausreichender intellektueller Leistungsfähigkeit für die ange-
strebte Weiterbildung, Motivation sowie Aktualität der notwendigen 
schulischen Kenntnisse in VerBIS zu dokumentieren. 

4. Bildungsgutschein
(1) Der Bildungsgutschein ist eine Zusicherung im Sinne des 
§ 34 SGB X und somit eine Zusage, einen bestimmten Verwaltungs-
akt später zu erlassen. Damit wird das Vorliegen der Fördervoraus-
setzungen für die Dauer der Gültigkeit des Bildungsgutscheines be-
scheinigt. Der Bildungsgutschein wird – wie ein Verwaltungsakt mit 
der Bekanntgabe – durch Aushändigung wirksam, d.h. der Empfan-
gende hat einen Rechtsanspruch auf das Zugesagte. Wird die Zusi-
cherung im Bildungsgutschein eingeschränkt oder ist diese mit be-
stimmten Bedingungen versehen, so müssen auch diese Vorausset-
zungen erfüllt sein. 

Dreijährige berufliche 
Tätigkeit 

Bildungsgutschein 

Eingliederungsver-
einbarung 

Hauptschulabschluss 

Grundkompetenzen 

Abschlussbezogene 
Weiterbildungen 

Bildungsgutschein/ 
Zusicherung 
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(2) Der Bildungsgutschein hat eine Gültigkeitsdauer von längstens 3 
Monaten. Die Gültigkeitsdauer ist wegen des Vorrangs der Leistun-
gen nach § 16 Abs. 1 SGB II auf die Dauer des Bezuges von Arbeits-
losengeld I begrenzt (§ 22 Abs. 4). 

(3) Der Bildungsgutschein verliert wegen des Vorrangs der Leistun-
gen nach § 16 Abs. 1 SGB II seine Gültigkeit, wenn vor Eintritt in die 
Weiterbildung Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II eintritt. Es greift die 
Sperrwirkung des § 22 Abs. 4, so dass die Arbeitnehmerin oder der 
Arbeitnehmer an den Träger der Grundsicherung zu verweisen ist. 

(4) Die Sperrwirkung greift seit 1.1.2017 nicht mehr bei Aufstocken-
den (Personen, die Arbeitslosengeld I bzw. Teilarbeitslosengeld be-
ziehen und aufstockende Leistungen nach dem SGB II erhalten). Un-
abhängig von deren Eigenschaft als erwerbsfähige Hilfebedürftige 
können die AA Bildungsgutscheine aushändigen und einlösen. 

(5) Tritt nach Eintritt in die Maßnahme Hilfebedürftigkeit ein, werden 
SGB III-Leistungen bis zum Ende der Maßnahme gewährt, weil sich 
die Sperrwirkung des § 22 Abs. 4 nicht auf laufende Leistungen (mit 
Eintritt in die Maßnahme gelten Leistungen als erbracht) auswirkt. 

(6) Bei der Ausgabe eines Bildungsgutscheines für eine nicht ver-
kürzbare Ausbildung in einen allgemein anerkannten Ausbildungsbe-
ruf mit mindestens 2 jähriger Dauer kann dieser nur für eine Förder-
dauer über zwei Drittel der regulären Ausbildungsdauer ausgestellt 
werden. 

(7) Bildungsgutscheine für umschulungsbegleitende Hilfen mit und 
ohne Lernprozessbetreuung sind ausschließlich an Teilnehmende an 
betrieblichen Einzelumschulungen gem. BBiG oder HwO auszuhän-
digen. 

Gültigkeitsdauer 

Sperrwirkung § 22 Abs. 4 

Aufstockende 

Hilfebedürftigkeit nach 
Maßnahmeeintritt 

Nicht verkürzbare 
Ausbildungen 

Umschulungsbegleitende 
Hilfen 
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Gesetzestext § 83 SGB III 

§ 83
Weiterbildungskosten 

(1) Weiterbildungskosten sind die durch die Weiterbildung unmittelbar entstehenden 

1. Lehrgangskosten und Kosten für die Eignungsfeststellung,

2. Fahrkosten,

3. Kosten für auswärtige Unterbringung und Verpflegung,

4. Kosten für die Betreuung von Kindern.

(2) Leistungen können unmittelbar an den Träger der Maßnahme ausgezahlt werden, soweit Kos-
ten bei dem Träger unmittelbar entstehen. Soweit ein Bescheid über die Bewilligung von unmit-
telbar an den Träger erbrachten Leistungen aufgehoben worden ist, sind diese Leistungen aus-
schließlich von dem Träger zu erstatten. 
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1. Grundsatz
Soweit ein Dritter (z. B. Arbeitgeber) gleichartige Leistungen für den-
selben Zweck erbringt oder voraussichtlich erbringen wird, vermin-
dern diese die notwendigen Weiterbildungskosten (WK). Unberück-
sichtigt bleiben Zuwendungen, die Teilnehmende aufgrund persönli-
cher oder verwandtschaftlicher Beziehungen sowie aus Unterhalts-
ansprüchen erhalten. 

Berücksichtigung 
von Leistungen 
Dritter 
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Gesetzestext § 84 SGB III 

§ 84
Lehrgangskosten 

(1) Lehrgangskosten sind Lehrgangsgebühren einschließlich 

1. der Kosten für erforderliche Lernmittel, Arbeitskleidung und Prüfungsstücke,

2. der Prüfungsgebühren für gesetzlich geregelte oder allgemein anerkannte Zwischen- und Ab-
schlussprüfungen sowie

3. der Kosten für eine notwendige Eignungsfeststellung.

(2) Lehrgangskosten können auch für die Zeit vom Ausscheiden einer Teilnehmerin oder eines 
Teilnehmers bis zum planmäßigen Ende der Maßnahme übernommen werden, wenn 

1. die Teilnehmerin oder der Teilnehmer wegen Arbeitsaufnahme vorzeitig ausgeschieden ist,

2. das Arbeitsverhältnis durch Vermittlung des Trägers der Maßnahme zustande gekommen ist
und

3. eine Nachbesetzung des frei gewordenen Platzes in der Maßnahme nicht möglich ist.
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1. Definition
Zu den Lehrgangskosten zählen alle im Zusammenhang mit der Vor-
bereitung und Durchführung einer Bildungsmaßnahme und der Prü-
fung entstehenden notwendigen Kosten. 

Definition 
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Gesetzestexte §§ 85 und 63SGB III 

§ 85
Fahrkosten 

Für Übernahme und Höhe der Fahrkosten gilt § 63 Absatz 1 und 3 entsprechend. 

§ 63
Fahrkosten 

(1) Als Bedarf für Fahrkosten werden folgende Kosten der oder des Auszubildenden zugrunde 
gelegt: 

1. Kosten für Fahrten zwischen Unterkunft, Ausbildungsstätte und Berufsschule (Pendelfahr-
ten),

2. bei einer erforderlichen auswärtigen Unterbringung Kosten für die An- und Abreise und für
eine monatliche Familienheimfahrt oder anstelle der Familienheimfahrt für eine monatliche
Fahrt einer oder eines Angehörigen zum Aufenthaltsort der oder des Auszubildenden.

Eine auswärtige Unterbringung ist erforderlich, wenn die Ausbildungsstätte vom Familienwohnort 
aus nicht in angemessener Zeit erreicht werden kann. 

(2) ... 

(3) Die Fahrkosten werden in Höhe des Betrags zugrunde gelegt, der bei Benutzung des zweck-
mäßigsten regelmäßig verkehrenden öffentlichen Verkehrsmittels in der niedrigsten Klasse zu 
zahlen ist; bei Benutzung sonstiger Verkehrsmittel wird für Fahrkosten die Höhe der Wegstre-
ckenentschädigung nach § 5 Absatz 1 des Bundesreisekostengesetzes zugrunde gelegt. Bei 
nicht geringfügigen Fahrpreiserhöhungen hat auf Antrag eine Anpassung zu erfolgen, wenn der 
Bewilligungszeitraum noch mindestens zwei weitere Monate andauert. Kosten für Pendelfahrten 
werden nur bis zur Höhe des Betrags zugrunde gelegt, der nach § 86 insgesamt erbracht werden 
kann. 
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1. Geltungsbereich
Die Regelungen zur Übernahme der Kosten für Pendelfahrten, An- 
und Abreise, Familienheimfahrten sowie Höhe der Begrenzung der 
Fahrkosten gelten auch bei Teilnahme an zugelassenen Maßnahmen 
bzw. Maßnahmeteilen im Ausland (§ 179 Abs. 2). Die Übernahme der 
Fahrkosten ist nicht auf im Inland zurückgelegte Fahrstrecken be-
schränkt. 

2. Pendelfahrten
(1) Kosten für Pendelfahrten können nur bis zur Höhe des Betrages 
übernommen werden, der bei auswärtiger Unterbringung für Unter-
kunft und Verpflegung zu leisten wäre (§ 85 i.V.m. § 63 Abs. 3 Satz 
3). 

(2) Pendelfahrten sind solche Fahrten, die die Arbeitnehmerin oder 
der Arbeitnehmer an Tagen mit Unterricht, praktischer Unterweisung 
oder zur Teilnahme an einer Prüfung auf den Wegen zwischen 

• Wohnung und Bildungsstätte(n),

• auswärtiger Unterbringung und Bildungsstätte(n),

• Arbeitsstelle und Bildungsstätte(n),

• einer Bildungsstätte und einer anderen Bildungsstätte

jeweils für eine Hin- und Rückfahrt an einem Tag durchführt. 

3. Auswärtige Unterbringung
(1) Eine auswärtige Unterbringung liegt vor, wenn der bisherige 
Wohnort nicht gleichzeitig der Maßnahmeort ist und die Arbeitnehme-
rin oder der Arbeitnehmer unter Beibehaltung ihrer oder seiner bishe-
rigen Unterkunft eine weitere Unterkunft am Maßnahmeort oder in 
dessen Tagespendelbereich bezieht. 

(2) Eine auswärtige Unterbringung ist erforderlich, wenn der Arbeits-
nehmerin oder dem Arbeitnehmer nicht zugemutet werden kann, 
dass sie oder er zwischen Wohn- und Maßnahmeort pendelt. § 140 
Abs. 4 (zumutbare Pendelzeiten) ist entsprechend anzuwenden. 

4. Maßnahmedurchführung in Abschnitten
Wird die Maßnahme in Abschnitten durchgeführt, sind An- und Abrei-
sekosten für jeden Abschnitt zu übernehmen. Das gilt nur, wenn die 
Abschnitte durch Zeiträume voneinander getrennt sind, die keine Fe-
rien sind und nicht ausschließlich Wochenend- und Feiertage umfas-
sen (zeitlich getrennte Abschnitte). Satz 1 gilt entsprechend bei Un-
terbrechungen einer Maßnahme, die die Arbeitnehmerin oder der Ar-
beitnehmer nicht zu vertreten hat, wenn ihr oder sein Verbleiben am 

Geltungsbereich 

Höhe 

Definition 

Definition 

Erfordernis auswärti-
ger Unterbringung 

Maßnahmedurchfüh-
rung in Abschnitten 
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Maßnahmeort unzumutbar ist. Satz 1 gilt ferner bei berufsbegleiten-
den Maßnahmen (z.B. jeweils freitags/samstags Unterricht, erforder-
liche Übernachtung am Maßnahmeort). 

5. Familienheimfahrten
Als Familienheimfahrt gilt auch die Heimfahrt von Teilnehmenden 
ohne Familie. Für jeden vollen Zeitmonat der auswärtigen Unterbrin-
gung sind die Kosten einer Familienheimfahrt/Fahrt eines Angehöri-
gen zu übernehmen. Ferien- bzw. Fehlzeiten mindern die Anzahl der 
Heimfahrten nicht. Bei Maßnahmen, die in Abschnitten durchgeführt 
werden, ist die Zahl der Familienheimfahrten für jeden Abschnitt zu 
berechnen. Maßnahmeabschnitte in diesem Sinne liegen nur dann 
vor, wenn die Zeiten zwischen den Abschnitten keine Ferien sind und 
nicht nur Wochenend- bzw. Feiertage umfassen. 

6. Übernahmefähige Fahrkosten
(1) Mögliche Fahrpreisermäßigungen (z. B. Monats-/Zeitmonatskar-
ten) sind zu berücksichtigen. Sind Fahrstrecken ganz oder teilweise 
bereits durch den Weg zur Arbeitsstelle kostenmäßig abgedeckt, sind 
Fahrkosten nicht bzw. nur für die Reststrecke zu übernehmen (z. B. 
Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer mit Teilzeitbeschäftigung). Bei be-
hinderten Menschen sind Fahrkosten nur insoweit zu übernehmen, 
soweit sie nicht Anspruch auf unentgeltliche Benutzung regelmäßig 
verkehrender öffentlicher Verkehrsmittel haben; siehe § 145 SGB IX. 

(2) Die Kosten einer Bahn-Card sind zu übernehmen, wenn dadurch 
die Fahrkosten bei Benutzung der Deutschen Bahn, unter Einbezie-
hung der Bahn-Card-Kosten, insgesamt geringer sind. Die teilweise 
Übernahme der Bahn-Card-Kosten ist nicht möglich. Ist aus dem An-
fang des Gültigkeitszeitraums der Bahn-Card zu ersehen, dass nicht 
in erster Linie die Weiterbildungsmaßnahme für den Kauf ursächlich 
war, können die Kosten nicht übernommen werden, auch nicht antei-
lig. Wird die Weiterbildungsmaßnahme abgebrochen, hat dies keinen 
Einfluss auf bereits erstattete Bahn-Card-Kosten. 

(3) Benutzen Teilnehmende öffentliche Verkehrsmittel, sind die ihnen 
entstandenen Kosten einer Wertmarke zu übernehmen. Die teilweise 
Übernahme der Kosten einer Wertmarke ist nicht möglich. Ist aus 
dem Anfang des Gültigkeitszeitraumes der Wertmarke zu ersehen, 
dass nicht in erster Linie die Teilnahme an der Weiterbildungsmaß-
nahme für den Kauf ursächlich war, können die Kosten nicht über-
nommen werden, auch nicht anteilig. Wird die Weiterbildungsmaß-
nahme abgebrochen, hat dies keinen Einfluss auf bereits erstattete 
Kosten für die Wertmarke. 

(4) Nebenkosten (z.B. Parkgebühren) werden nicht erstattet. 
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7. Pendelfahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln
(1) Bei Pendelfahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Fahr-
kostenübernahme der Preis einer (Zeit-) Monatskarte für jeden vollen 
(Zeit-) Monat zugrunde zu legen. Ferienzeiten sind wie Teilnahme-
zeiten zu berücksichtigen. 

(2) Für Teile eines Monats und für Maßnahmen, deren Dauer keinen 
vollen Monat umfasst, richtet sich die Kostenübernahme nach folgen-
der Übersicht: 

a) Monatskarte für einen Kalendermonat
Kalendertag im Monat des Anteiliger 

Monatsbetrag Beginns Endes 
der Maßnahme 

1. 2. 3. 
vom 01. bis 17. vom 15. bis 31. 3/3 
vom 18. bis 25. vom 07. bis 14. 2/3 
vom 26. bis 31. vom 01. bis 06. 1/3 

b) Monatskarte für einen Zeitmonat
Zahl der Maßnahmetage 

im Teilmonat 
Anteiliger 

Monatsbetrag 
1 2 

15 bis 31 3/3 
07 bis 14 2/3 
01 bis 06 1/3 

c) Maßnahme umfasst keinen vollen Monat
Zahl der 

Maßnahmetage 
Anteiliger 

Monatsbetrag 
1 2 

15 bis 30 3/3 
07 bis 14 2/3 
01 bis 06 1/3 

(3) Bei weiteren Maßnahmeabschnitten (z.B. Praktikum) werden 
Fahrkosten für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nur erstat-
tet, wenn diese nicht bereits durch die Bewilligung in einem früheren 
Maßnahmeabschnitt gemäß Absatz 2 abgegolten sind. 

8. Sonstige Verkehrsmittel
Die Anwendung des § 5 Abs. 1 Bundesreisekostengesetz ist auf fol-
gende Formulierung begrenzt: 

„Für Fahrten mit anderen … Beförderungsmitteln wird eine Wegstre-
ckenentschädigung gewährt. Sie beträgt bei Benutzung eines Kraft-
fahrzeugs oder eines anderen motorbetriebenen Fahrzeuges 20 Cent 
je km zurückgelegter Strecke, höchstens jedoch 130 Euro.“ 

Voller Monat 

Teile eines Monats 

Kostenerstattung für 
öffentliche Verkehrs-
mittel bei Maßnahme-
abschnitten 

Sonstige Verkehrs-
mittel 
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9. Höchstbetrag von 130 Euro
(1) Der Höchstbetrag von 130 Euro gilt jeweils für die 

• Familienheimfahrt einschließlich der Fahrt eines Angehörigen
zur Teilnehmerin oder zum Teilnehmer (auf Gesamtfahrstre-
cke für Hin- und Rückfahrt),

• Anreise,
• Rückreise (d.h. für die Anreise und die Rückreise wird jeweils

der Höchstbetrag angesetzt) und
• tägliche Pendelfahrt (darüber hinaus gilt der kalendermonatli-

che Höchstbetrag für Pendelfahrkosten nach Ziffer 10, Ab-
sätze 4-7).

(2) Voraussetzung für die Übernahme der Fahrkosten ist die Benut-
zung eines Kraftfahrzeuges. Es kommt nicht darauf an, wem das 
Fahrzeug gehört. Sind Teilnehmende Mitfahrerinnen/Mitfahrer, erhal-
ten sie jeweils ebenfalls 20 Cent je km, jedoch höchstens 130 Euro; 
die Höhe der ihnen entstehenden Kosten ist unerheblich. 

(3) Bei Benutzung sonstiger Verkehrsmittel ergibt sich die Höhe der 
für die Dauer einer Maßnahme/eines Maßnahmeabschnittes anfal-
lenden Kosten aus folgender Formel: 

[Kilometerzahl der Pendelstrecke (Fahrstrecke hin und zurück) x 
Wegstreckenentschädigung]* x Zahl der Unterrichtstage. 

* maximal 130 Euro täglich (siehe Absatz 1)

(4) Wird eine Maßnahme in Abschnitten durchgeführt, sind die Kos-
ten für jeden Abschnitt nach Ziffer 7 Abs. 1 bis 3, Ziffer 8 und Ziffer 9 
Abs. 1 bis 2 gesondert zu berechnen. Maßnahmeabschnitte in die-
sem Sinne liegen nur dann vor, wenn die Zeiten zwischen den Ab-
schnitten keine Ferien sind und nicht nur Wochenend- bzw. Feiertage 
umfassen. Es ist unerheblich, wenn sich bei Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel für einen Monat mehr als ein voller Monatsbetrag er-
rechnet. 

(5) Für Zeiträume innerhalb der Maßnahme, in denen andere als zu 
Beginn der Maßnahme bestehende Verhältnisse zu berücksichtigen 
sind (z.B. Wechsel der Bildungsstätte/des Praktikumsortes), sind die 
Kosten jeweils gesondert zu bestimmen: dabei sind sie in der Höhe 
zu berücksichtigen, in der sie zu Beginn der Änderung angefallen 
sind. 

10. Grundlagen der Berechnung/ Monatliche Kosten/
Begrenzung der Fahrkosten

(1) Grundlage der Berechnung der für die Gesamtdauer der Maß-
nahme zu übernehmenden Kosten sind die zu Beginn der Teilnahme 
anfallenden Kosten in Höhe der aktuellen Fahrpreise bzw. Wegstre-
ckenentschädigung. Stehen für Maßnahmeabschnitte die Fahrkosten 
zu Beginn der Teilnahme noch nicht fest, sind die jeweils aktuellen 
Beträge zugrunde zu legen. 
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(2) Die Höhe der monatlich zu übernehmenden Kosten ergibt sich, 
indem der für einen Zeitraum errechnete Gesamtbetrag auf Raten 
verteilt wird Bei Benutzung sonstiger Verkehrsmittel entspricht die 
Anzahl der Raten der – erforderlichenfalls aufgerundeten – Zahl aller 
Monate, die der Zeitraum umfasst, für den die anfallenden Kosten zu 
übernehmen sind. Bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel entspre-
chen die monatlichen Raten den monatlichen Kosten der Teilneh-
menden. Für Anfangs- und Endmonate sind davon abweichenden 
Raten anzusetzen. 

(3) Fahrpreiserhöhungen sind nur bei Benutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel zu berücksichtigen. Erhöhungen der monatlichen Fahr-
preise bis 5,00 € sind grundsätzlich als geringfügig anzusehen. Bei 
Bestimmung der (Rest-)Dauer der Maßnahme bleiben zwischen 
Maßnahmeabschnitten liegende Zeiten außer Betracht. 

(4) Die Begrenzung der Fahrkosten betrifft die Pendelfahrten, die bei 
auswärtiger Unterbringung entfallen würden. 

(5) Zur Vergleichsberechnung sind nur die Zeiten heranzuziehen, in 
denen Kosten für Pendelfahrten anfallen. Es kommt nicht darauf an, 
ob Kosten in dieser Zeit zu tragen wären, wenn Unterkunft und Ver-
pflegung tatsächlich in Anspruch genommen würden. Dem Betrag 
der errechneten Fahrkosten für Pendelfahrten ist der Betrag gegen-
überzustellen, der bei durchgehender auswärtiger Unterbringung und 
Verpflegung nach § 86 für die Dauer der Maßnahme zu zahlen wäre 
(Grenzbetrag). Wird eine Maßnahme in Abschnitten durchgeführt 
(vgl. Ziffer 5, letzter Satz), ist die Vergleichsberechnung für jeden 
Maßnahmeabschnitt gesondert vorzunehmen. Dies kann dazu füh-
ren, dass für Pendelfahrten Kosten über dem monatlichen Grenzbe-
trag (zurzeit monatlich 476 Euro) zu übernehmen sind. 

(6) Ferien- oder Unterbrechungszeiten, die keinen vollen Kalender-
monat umfassen, bleiben bei der Berechnung des Grenzbetrages 
grundsätzlich unberücksichtigt. Umfassen solche Zeiten einen vollen 
Kalendermonat, vermindert sich der für den Vergleich heranzuzie-
hende Grenzbetrag jeweils um den monatlichen Höchstbetrag für 
Verpflegung. Fehlzeiten bleiben bei der Berechnung des Grenzbetra-
ges unberücksichtigt. 

(7) Für Teilmonate zu Beginn oder am Ende der Maßnahme ist ggf. 
nur der sich aus der jeweiligen Tagespauschale errechnende Betrag 
anzusetzen (für die Unterbringung 31 Euro je Tag, höchstens 340 
Euro je Kalendermonat; für Verpflegung 18 Euro je Tag, höchstens 
136 Euro je Kalendermonat). 
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Gesetzestext § 86 SGB III 

§ 86
Kosten für auswärtige Unterbringung und Verpflegung 

Ist eine auswärtige Unterbringung erforderlich, so kann 

1. für die Unterbringung je Tag ein Betrag in Höhe von 31 Euro gezahlt werden, je Kalendermo-
nat jedoch höchstens 340 Euro, und

2. für die Verpflegung je Tag ein Betrag in Höhe von 18 Euro gezahlt werden, je Kalendermonat
jedoch höchstens 136 Euro.
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1. Bearbeitungsgrundsätze
(1) Zu Begriff und Erforderlichkeit auswärtiger Unterbringung siehe 
FW zu §§ 85 bzw. 63 SGB III Ziffer 3 Abs. 1 und 2. 

(2) Eine auswärtige Unterbringung ist auch für Tage der An- und Ab-
reise erforderlich, wenn bereits vor dem Beginn der Maßnahme bzw. 
noch nach ihrem Ende wegen der Entfernung zum Wohnort der Ar-
beitnehmerin oder des Arbeitnehmers Übernachtungen erforderlich 
sind. 

 (3) Die Regelung zur Übernahme der Kosten für auswärtige Unter-
bringung und Verpflegung gilt auch bei Teilnahme an zugelassenen 
Maßnahmen bzw. Maßnahmeteilen im Ausland (§ 179 Abs. 2). 

(4) Erfordert die Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme neben einer 
bereits in Anspruch genommenen auswärtigen Unterkunft eine wei-
tere Unterkunft an einem anderen Ort (z.B. bei Ableistung eines Prak-
tikums) und kann das Mietverhältnis für die erste auswärtige Unter-
kunft für diese Dauer nicht gekündigt werden, ist die Gewährung ei-
ner zweiten Unterkunftspauschale zulässig. Gleiches gilt, wenn die 
Kündigung des Mietverhältnisses für die erste auswärtige Unterkunft 
wegen der Dauer der zweiten auswärtigen Unterbringung nicht 
zweckmäßig ist. 

(5) Die Kosten für Unterbringung sind auch für Ferienzeiten und Fehl-
zeiten zu übernehmen. 

(6) Wird die Teilnahme abgebrochen, sind Unterbringungskosten ggf. 
auch für die Kündigungsfrist der Wohnung zu übernehmen. 

(7) Für Ferien wird die Pauschale für Verpflegung nicht gezahlt. Der 
jeweilige Monatsbetrag wird erst gemindert, wenn an weniger als acht 
Tagen im Kalendermonat teilgenommen wird. Die Kosten für Verpfle-
gung sind auch für Fehlzeiten zu übernehmen. 

(8) Ein Nachweis der Miethöhe/ Verpflegungskosten ist aufgrund der 
pauschalierten Erstattungsbeträge nicht erforderlich. 
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Gesetzestext § 87 SGB III 

§ 87
Kinderbetreuungskosten 

Kosten für die Betreuung der aufsichtsbedürftigen Kinder der Arbeitnehmerin oder 
des Arbeitnehmers können in Höhe von 130 Euro monatlich je Kind übernommen 
werden. 
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1. Bearbeitungsgrundsätze
(1) Entstehen der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer während 
der Teilnahme an der Voll- oder Teilzeitmaßnahme Kinderbetreu-
ungskosten, können diese regelmäßig in Höhe von 130,00 € über-
nommen werden. Dabei ist unerheblich, ob die Kosten bereits vor der 
Maßnahme angefallen sind (Urteil des BSG vom 16.09.1998 – B 11 
AL 19/98 R). 

(2) Als Kinderbetreuungskosten gelten u.a. Kindergarten-/Hortgebüh-
ren, Kosten für eine Tagesmutter, Mehraufwendungen für die Betreu-
ung bei Nachbarn und Verwandten. Die Kinderbetreuungskosten 
können auch übernommen werden, wenn der Bildungsträger selbst 
geeignete Kinderbetreuungsmöglichkeiten anbietet. 

(3) Kinderbetreuungskosten für aufsichtsbedürftige Kinder können in 
der Regel nur bis zur Vollendung ihres 15. Lebensjahres übernom-
men werden. 

(4) Bei Teilmonaten werden für jeden Kalendertag 1/30 der Monats-
pauschale von 130,00 € erstattet. Bei Betreuungseinrichtungen (z.B. 
Kindergarten) ist auch für Teilmonate der volle Monatsbetrag zu zah-
len. 

(5) Kinderbetreuungskosten werden je Kind nur einmal gewährt. 
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Gesetzestext § 111a SGB III 

§ 111a
Förderung der beruflichen Weiterbildung bei 

Transferkurzarbeitergeld 

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einen Anspruch auf Transfer-
kurzarbeitergeld nach § 111 haben, können bei Teilnahme an Maßnahmen 
der beruflichen Weiterbildung durch die Übernahme der Weiterbildungskos-
ten nach § 83 gefördert werden, wenn 

3. ihnen im Sinne des § 81 Absatz 2 ein Berufsabschluss fehlt oder sie bei
Beginn der Teilnahme das 45. Lebensjahr vollendet haben,

4. die Agentur für Arbeit sie vor Beginn der Teilnahme beraten hat,

5. der Träger der Maßnahme und die Maßnahme für die Förderung zuge-
lassen sind,

6. die Maßnahme während des Bezugs von Transferkurzarbeitergeld en-
det und

7. der Arbeitgeber mindestens 50 Prozent der Lehrgangskosten trägt.

Die Grundsätze für die berufliche Weiterbildung nach § 81 Absatz 1 Satz 2 
und Absatz 3 bis 4 gelten entsprechend. 

(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einen Anspruch auf Transfer-
kurzarbeitergeld nach § 111 haben und denen im Sinne des § 81 Absatz 2 
ein Berufsabschluss fehlt, können bei Teilnahme an Maßnahmen der beruf-
lichen Weiterbildung, die zu einem Abschluss in einem Ausbildungsberuf füh-
ren, nach § 81 gefördert werden, wenn der Arbeitgeber mindestens 50 Pro-
zent der Lehrgangskosten während des Bezugs von Transferkurzarbeiter-
geld trägt. Ein Anspruch auf Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung 
nach § 144 ruht während der Zeit, für die ein Anspruch auf Transferkurzar-
beitergeld zuerkannt ist. 

(3) Wenn ein Insolvenzereignis im Sinne des § 165 Absatz 1 Satz 2 vorliegt, 
kann die Agentur für Arbeit abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 oder 
Absatz 2 Satz 1 eine niedrigere Beteiligung des Arbeitgebers an den Lehr-
gangskosten festlegen. 
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1. Grundsatz
Bei der Förderung der beruflichen Weiterbildung der Bezieherinnen 
und Bezieher von Transferkurzarbeitergeld sind die §§ 81 ff und die 
hierzu ergangenen Weisungen entsprechend anzuwenden. 

2. Förderung nach Abs. 2
Anders als bei der Förderung nach Absatz 1 gelten bei Förderungen 
nach Absatz 2 die allgemeinen Fördervoraussetzungen für die beruf-
liche Weiterbildung nach dem SGB III (§§ 81 ff.) einschließlich des 
Bezuges von Arbeitslosengeld bei Weiterbildung unmittelbar. Nach 
Ende des Bezugs von Transferkurzarbeitergeld erfolgt die vollstän-
dige Übernahme der Lehrgangskosten durch die Agentur für Arbeit. 
Mit Beginn der berufsabschlussbezogenen Weiterbildung besteht un-
ter den Voraussetzungen des § 144 ein Anspruch auf Arbeitslosen-
geld bei beruflicher Weiterbildung. Dieser ruht während der Zeit in der 
Transfergesellschaft (Vermeidung von Doppelleistungen). Mit dem 
Wegfall des Anspruchs auf Transferkurzarbeitergeld wegen der Be-
endigung der Beschäftigung in der Transfergesellschaft lebt der An-
spruch auf Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung auf, so 
dass der Lebensunterhalt während der weiteren Teilnahme an der 
Maßnahme sichergestellt ist. 

3. Insolvenzfälle
Die Regelung ermöglicht es der Agentur für Arbeit, in Insolvenzfällen 
eine geringere Beteiligung des Arbeitgebers an den Lehrgangskosten 
vorzusehen. Dies kann auch einen Verzicht auf eine Beteiligung des 
Arbeitgebers an den Lehrgangskosten bedeuten. Auch in Insolvenz-
fällen sollen die notwendigen Qualifizierungen grundsätzlich möglich 
sein. 
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zu §§ 81 ff. 
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Gesetzestext § 131a SGB III 

§ 131a
Sonderregelungen zur beruflichen Weiterbil-

dung 

(1) (…) 

(2) Abweichend von § 81 Absatz 4 kann die Agentur für Arbeit unter An-
wendung des Vergaberechts Träger mit der Durchführung von folgenden 
Maßnahmen beauftragen, wenn die Maßnahmen vor Ablauf des 31. De-
zember 2020 beginnen: 

1. Maßnahmen, die zum Erwerb von Grundkompetenzen nach § 81 Absatz
3a führen,

2. Maßnahmen, die zum Erwerb von Grundkompetenzen nach § 81 Absatz
3a und zum Erwerb eines Abschlusses in einem Ausbildungsberuf füh-
ren, für den nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften eine Aus-
bildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist, oder

3. Maßnahmen, die eine Weiterbildung in einem Betrieb, die auf den Erwerb
eines Berufsabschlusses im Sinne des § 81 Absatz 2 Nummer 2 erster
Halbsatz gerichtet ist, begleitend unterstützen.

Für Maßnahmen nach Nummer 2 gilt § 180 Absatz 4 entsprechend. § 176 
Absatz 2 Satz 2 findet keine Anwendung. 

(3) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die an einer nach § 81 geförder-
ten beruflichen Weiterbildung teilnehmen, die zu einem Abschluss in einem 
Ausbildungsberuf führt, für den nach bundes- oder landesrechtlichen Vor-
schriften eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist, 
erhalten folgende Prämien, wenn die Maßnahme vor Ablauf des 31. De-
zember 2020 beginnt: 

1. nach Bestehen einer in diesen Vorschriften geregelten Zwischenprüfung
eine Prämie von 1 000 Euro und

2. nach Bestehen der Abschlussprüfung eine Prämie von 1 500 Euro.
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1. Intention der Weiterbildungsprämie
(1) Mit der Weiterbildungsprämie soll die Motivation erhöht werden, 
eine abschlussbezogene berufliche Weiterbildung aufzunehmen und 
erfolgreich zu absolvieren. 

2. Auszahlungsbedingungen
(1) Eine Prämienzahlung setzt voraus, dass 

• sie im Zusammenhang mit der Teilnahme an einer nach
§ 81 SGB III geförderten Weiterbildung erfolgt,

• die Weiterbildung zu einem Abschluss in einem Ausbildungsberuf
führt, für den nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften
eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist
(hierzu gehören Umschulungen, Vorbereitungslehrgänge auf Ex-
ternen- bzw. Nichtschülerprüfungen und berufsanschlussfähige
Teilqualifikationen im Sinne der BA).

• die Weiterbildung im Zeitraum 1.8.2016-31.12.2020 beginnt,
• die ausbildungsrechtlichen Vorschriften eine entsprechende Prü-

fung vorsehen (siehe hierzu die zum jeweiligen Beruf in BERU-
FENET enthaltenen rechtlichen Regelungen).

• die in diesen Vorschriften geregelten Prüfungen bestanden wer-
den. Das Bestehen kann bei Abschlussprüfungen durch das Ab-
schlusszeugnis oder ein ähnliches Dokument nachgewiesen wer-
den. Nur bei Umschulungen können auch Zwischenprüfungen an-
fallen. Hier attestieren die zuständigen Stellen kein Bestehen, sie
stellen lediglich eine Teilnahmebescheinigung oder ein ähnliches
Dokument aus. Von einem Bestehen im Sinne § 131a Abs. 3 Nr.
1 SGB III kann ausgegangen werden, wenn mindestens 50% der
in der Prüfung erreichbaren Punkte erzielt wurden.

• Prämiert werden können somit lediglich:
o bestandene Zwischen- und Abschlussprüfungen bei Um-

schulungen und
o bestandene Externenprüfungen (nach Besuch eines ent-

sprechenden Vorbereitungslehrgangs oder von Teilqualifi-
kationen).

(2) In Berufen mit gestreckter Abschlussprüfung (z.B. im Bereich der 
industriellen Metall- und Elektroberufe) wird der erste Teil der Ab-
schlussprüfung der Zwischenprüfung gleichgestellt. Eine Übersicht 
der Berufe mit gestreckter Abschlussprüfung kann dem Prüferportal 
des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) entnommen werden. 

(3) Bei Fachschulberufen ist in der Regel keine Zwischenprüfung vor-
gesehen; hier kann nur das erfolgreiche Bestehen der Abschlussprü-
fung prämiert werden.  

(4) Für trägerinterne Leistungsüberprüfungen oder Kompetenzfest-
stellungen im Anschluss von berufsanschlussfähigen Teilqualifikatio-
nen finden die Prämienregelungen keine Anwendung. 

(5) Für die Auszahlung ist es unerheblich, dass weder BBiG noch 
HwO für Umzuschulende eine obligatorische Teilnahme an einer Zwi-
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schenprüfung vorsehen. Nach § 131a Abs. 3 SGB III ist entschei-
dend, dass die ausbildungsrechtlichen Vorschriften eine solche Prü-
fung vorsehen und eine erfolgreiche Teilnahme attestiert wird. 
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Gesetzestext § 131b SGB III 

§ 131b
Weiterbildungsförderung in der Altenpflege 

Abweichend von § 180 Absatz 4 Satz 1 ist die Dauer einer Vollzeitmaßnahme der beruflichen 
Weiterbildung in der Altenpflege, die in der Zeit vom 1. April 2013 bis zum 31. Dezember 2017 
beginnt, auch dann angemessen, wenn sie nach dem Altenpflegegesetz nicht um mindestens ein 
Drittel verkürzt werden kann. Insoweit ist § 180 Absatz 4 Satz 2 nicht anzuwenden. 
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1. Verkürzung nach § 7 Altenpflegegesetz (AltPflG)
Die Förderung auf der Grundlage des § 131b setzt voraus, dass bei 
der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer keine Verkürzungstatbe-
stände gem. § 7 AltPflG vorliegen. 

2. Förderung der Gesamtdauer
Für Maßnahmen, die im o.a. Zeitraum beginnen, entfällt aufgrund der 
Nichtanwendbarkeit des § 180 Abs. 4 (vgl. FW zu § 180, Ziffer 4) die 
Sicherstellung der Drittelfinanzierung. 
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Gesetzestext § 177 Abs. 5 SGB III 

§ 177 Abs. 5
Fachkundige Stelle – Zulassung im Einzelfall durch AA 

(1)-(4) (…) 

(5) Liegt ein besonderes arbeitsmarktpolitisches Interesse vor, kann die innerhalb der Bundes-
agentur zuständige Stelle im Einzelfall die Aufgaben einer fachkundigen Stelle für die Zulassung 
von Trägern und Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung wahrnehmen. Ein besonderes ar-
beitsmarktpolitisches Interesse liegt insbesondere dann vor, wenn die Teilnahme an individuell 
ausgerichteten Weiterbildungsmaßnahmen im Einzelfall gefördert werden soll. 
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1. Voraussetzungen für die Einzelfallzulassung
(1) Die AA dürfen nur unter den Bedingungen von § 177 Abs. 5 eine 
Einzelfallmaßnahme (Maßnahme für eine Einzelperson, keine Grup-
penmaßnahme) zulassen. An die Zulassung ist ein strenger Maßstab 
anzulegen. Ein besonderes arbeitsmarktpolitisches Interesse besteht 
insbesondere dann, wenn 

• eine Maßnahme individuell für eine einzelne Teilnehmerin oder
einen einzelnen Teilnehmer konzipiert wird und

• durch die Teilnahme an der Maßnahme die berufliche Integration
effektiver und effizienter erreicht werden kann oder

• es sich um eine betriebliche Einzelumschulung handelt.

(2) Darüber hinaus besteht ein besonderes arbeitsmarktpolitisches 
Interesse bei der Wiedereingliederung von behinderten Menschen, 
wenn die Teilhabe am Arbeitsleben anderweitig nicht erreicht werden 
kann. 

2. Kostenzustimmungsvorbehalt
Der Kostenzustimmungsvorbehalt gem. § 180 Abs. 3 Nr. 3 greift auch 
bei der Zulassung im Einzelfall. 

3. Einzelfallwirkung der Zulassung
Die Zulassung nach § 177 Abs. 5 ist der Zulassung durch eine fach-
kundige Stelle (FKS) gem. §§ 178,179 nicht gleichgestellt, wirkt somit 
nicht für weitere Förderfälle. Durch Zulassungen im Einzelfall darf das 
Zulassungsverfahren durch die FKS nicht unterlaufen werden. 

4. Vergleichbare Maßnahmen
Sofern vergleichbare von FKS zugelassene Maßnahmen anderer 
Träger angeboten werden, ist eine Zulassung im Einzelfall nicht mög-
lich. Dies gilt sowohl für den Tagespendelbereich als auch darüber 
hinausgehend, sofern eine überregionale Teilnahme zumutbar ist. 

5. Anforderungen an den Träger
Die Zulassung im Einzelfall gem. § 177 Abs. 5 beinhaltet auch die 
Feststellung, dass die Anforderungen an den Träger erfüllt sind, so-
fern der Träger nicht bereits über eine Trägerzulassung durch eine 
FKS verfügt. 
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Gesetzestext § 180 SGB III 

§ 180
Ergänzende Anforderungen an Maßnahmen der beruflichen 

Weiterbildung 

(1) Für eine Maßnahme der beruflichen Weiterbildung nach den §§ 81 und 82 gelten für die Zu-
lassung durch die fachkundige Stelle ergänzend die Anforderungen der nachfolgenden Absätze. 

(2) Eine Maßnahme ist zuzulassen, wenn 
1. durch sie berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erhalten, erweitert, der techni-

schen Entwicklung angepasst werden oder ein beruflicher Aufstieg ermöglicht wird,
2. sie einen beruflichen Abschluss vermittelt oder die Weiterbildung in einem Betrieb, die zu

einem solchen Abschluss führt, unterstützend begleitet oder
3. sie zu einer anderen beruflichen Tätigkeit befähigt
und mit einem Zeugnis, das Auskunft über den Inhalt des vermittelten Lehrstoffs gibt, abschließt. 
Sofern es dem Wiedereingliederungserfolg förderlich ist, soll die Maßnahme im erforderlichen 
Umfang Grundkompetenzen vermitteln und betriebliche Lernphasen vorsehen. 

(3) Ausgeschlossen von der Zulassung ist eine Maßnahme, wenn 
1. überwiegend Wissen vermittelt wird, das dem von allgemeinbildenden Schulen angestrebten

Bildungsziel oder den berufsqualifizierenden Studiengängen an Hochschulen oder ähnlichen
Bildungsstätten entspricht,

2. überwiegend nicht berufsbezogene Inhalte vermittelt werden oder
3. die Maßnahmekosten über den durchschnittlichen Kostensätzen liegen, die für das jeweilige

Bildungsziel von der Bundesagentur jährlich ermittelt werden, es sei denn, die innerhalb der
Bundesagentur zuständige Stelle stimmt den erhöhten Maßnahmekosten zu.

Satz 1 Nummer 1 und 2 gilt nicht für Maßnahmen, die 

1. auf den nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses vorbereiten,
2. Grundkompetenzen vermitteln, die für den Erwerb eines Abschlusses in einem anerkannten

Ausbildungsberuf erforderlich sind, oder
3. die Weiterbildung in einem Betrieb, die zum Erwerb eines solchen Abschlusses führt, unter-

stützend begleiten.
(4) Die Dauer einer Vollzeitmaßnahme, die zu einem Abschluss in einem allgemein anerkannten 
Ausbildungsberuf führt, ist angemessen im Sinne des § 179 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, wenn 
sie gegenüber einer entsprechenden Berufsausbildung um mindestens ein Drittel der Ausbil-
dungszeit verkürzt ist. Ist eine Verkürzung um mindestens ein Drittel der Ausbildungszeit auf 
Grund bundes- oder landesgesetzlicher Regelungen ausgeschlossen, so ist ein Maßnahmeteil 
von bis zu zwei Dritteln nur förderungsfähig, wenn bereits zu Beginn der Maßnahme die Finan-
zierung für die gesamte Dauer der Maßnahme auf Grund bundes- oder landesrechtlicher Rege-
lungen gesichert ist. 

(5) Zeiten einer der beruflichen Weiterbildung folgenden Beschäftigung, die der Erlangung der 
staatlichen Anerkennung oder der staatlichen Erlaubnis zur Ausübung des Berufes dienen, sind 
nicht berufliche Weiterbildung im Sinne dieses Buches. 
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1. Anforderungen an Maßnahmen
Eine Maßnahme ist nicht bereits dann schon zulassungs- und förder-
fähig, wenn überwiegend berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten ver-
mittelt werden. Ein Umkehrschluss aus § 180 Abs. 3 Nr. 1 und 2 kann 
nicht gezogen werden. Allgemeinbildende oder nicht berufsbezogene 
Inhalte, die im Rahmen der Maßnahme vermittelt werden sollen, müs-
sen notwendig bzw. unabdingbare Voraussetzung für das Erreichen 
des beruflichen Bildungsziels sein. Ist dies nicht der Fall, sind diese 
Inhalte nicht in die Maßnahme einzubeziehen. Sie würden lediglich 
zu einer künstlichen Verlängerung der Maßnahme führen, dies wider-
spricht § 179 Abs. 1 Nr. 3.  

2. Maßnahmen zum Erwerb von Grundkompetenzen
Grundkompetenz-Maßnahmen sollen Kenntnisse vermitteln, die er-
forderlich sind, um eine berufsabschlussbezogene Maßnahme erfolg-
reich zu absolvieren. Zulassungs- und förderfähig sind somit aus-
schließlich solche Grundkompetenz-Maßnahmen, die im Zusammen-
hang mit der Vorbereitung auf einen Berufsabschluss stehen. 

3. Umschulungsbegleitende Hilfen (ubH)
(1) Umschulungsbegleitende Hilfen sind keine isoliert zu betrachten-
den Maßnahmen. Die Förderung von ubH mit oder ohne Lernpro-
zessbetreuung ist auf betriebliche Einzelumschulungen gemäß BBiG 
oder HwO begrenzt. Bei zugelassenen Trägern von Gruppenum-
schulungen ist nach § 2 Abs. 4 Nr. 6 AZAV davon auszugehen, dass 
Methoden zur Förderung der individuellen Entwicklungs-, Eingliede-
rungs- und Lernprozesse im Rahmen der Maßnahmedurchführung 
angewandt werden. Bei solchen Maßnahmen ist deshalb die Förde-
rung von ubH nicht möglich. 

(2) Mögliche Inhalte können sein: 

• Stützunterricht/Nachhilfeunterricht für die jeweiligen Berufsschul-
fächer (Aufbereitung des Berufsschulunterrichts, der durch die
Verkürzung nicht abgedeckt ist, Nachbereitung des aktuellen
Lernstoffes)

• Vorbereitung auf die Zwischen- und Abschlussprüfung
• Betreuung des Lernprozesses/Coaching (Unterstützung bei den

Formalitäten im Umschulungsbetrieb, Kontakt und Austausch mit
Ausbildern im Betrieb und in den Berufsschulen, Vermittlung von
Lern- und Arbeitstechniken/Schlüsselqualifikationen, Stabilisie-
rung des Durchhaltevermögens/Motivationsförderung, Krisenin-
tervention/Aufarbeitung persönlicher oder schulischer Problemla-
gen, vorbereitende Integrationsunterstützung/Bewerbungsbera-
tung)

4. Nicht verkürzbare Ausbildungen
Für alle aufgrund bundes- oder landesgesetzlicher Regelungen nicht 
verkürzbaren Weiterbildungsmaßnahmen muss die Finanzierung des 
letzten Drittels außerhalb der Arbeitsförderung abgesichert sein. Min-
destanforderung an die Finanzierungssicherstellung ist die Zahlung 
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einer Ausbildungsvergütung und die Übernahme der Lehrgangskos-
ten. Dies erfolgt i.d.R. durch den Träger der praktischen Ausbildung. 
Diese Finanzierungssicherstellung muss bundes- oder landesrecht-
lich geregelt sein. Liegt die Finanzierungsbestätigung des Trägers 
(Trägerausfertigung des Bildungsgutscheines) nicht vor, ist der Bil-
dungsgutschein nicht einlösbar. 
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Gesetzestext § 183 SGB III 

§ 183
Qualitätsprüfung 

(1) Die Agentur für Arbeit kann die Durchführung einer Maßnahme nach § 176 Absatz 2 prüfen 
und deren Erfolg beobachten. Sie kann insbesondere 

1. von dem Träger der Maßnahme und den Teilnehmenden Auskunft über den Verlauf der Maß-
nahme und den Eingliederungserfolg verlangen und

2. die Einhaltung der Voraussetzungen für die Zulassung des Trägers und der Maßnahme prü-
fen, indem sie Einsicht in alle die Maßnahme betreffenden Unterlagen des Trägers nimmt.

(2) Die Agentur für Arbeit ist berechtigt, zum Zweck nach Absatz 1 Grundstücke, Geschäfts- und 
Unterrichtsräume des Trägers während der Geschäfts- oder Unterrichtszeit zu betreten. Wird die 
Maßnahme bei einem Dritten durchgeführt, ist die Agentur für Arbeit berechtigt, die Grundstücke, 
Geschäfts- und Unterrichtsräume des Dritten während dieser Zeit zu betreten. Stellt die Agentur 
für Arbeit bei der Prüfung der Maßnahme hinreichende Anhaltspunkte für Verstöße gegen daten-
schutzrechtliche Vorschriften fest, soll sie die zuständige Kontrollbehörde für den Datenschutz 
hiervon unterrichten. 

(3) Die Agentur für Arbeit kann vom Träger die Beseitigung festgestellter Mängel innerhalb einer 
angemessenen Frist verlangen. Die Agentur für Arbeit kann die Geltung des Aktivierungs- und 
Vermittlungsgutscheins oder des Bildungsgutscheins für einen Träger ausschließen und die Ent-
scheidung über die Förderung aufheben, wenn 

1. der Träger dem Verlangen nach Absatz 1 nicht nachkommt,

2. die Agentur für Arbeit schwerwiegende und kurzfristig nicht zu behebende Mängel festgestellt
hat,

3. die in Absatz 1 genannten Auskünfte nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig erteilt wer-
den oder

4. die Prüfungen oder das Betreten der Grundstücke, Geschäfts- und Unterrichtsräume durch
die Agentur für Arbeit nicht geduldet werden.

(4) Die Agentur für Arbeit teilt der fachkundigen Stelle und der Akkreditierungsstelle die nach den 
Absätzen 1 bis 3 gewonnenen Erkenntnisse mit. 
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1. Prüfung der Durchführungsqualität
Die Prüfung der Durchführungsqualität obliegt den AA. Die AA sollen 
im Rahmen eines instrumentenübergreifenden Qualitätssicherungs-
verfahrens zielgerichtet Bildungsträger und Maßnahmen mit SGB ge-
förderten Teilnehmenden überprüfen. 

2. Definition Mangel
Ein Mangel i.S. des § 183 Abs. 3 liegt vor, wenn die Leistung nicht 
oder nicht wie vom Träger angegeben erbracht wird und dieses die 
Qualität, den Erfolg oder die Verwertbarkeit der vermittelten Qualifi-
kation nicht nur geringfügig mindert oder ganz aufhebt. 

3. Fristsetzung an Träger
Der Träger ist unter konkreter Benennung der festgestellten Mängel 
schriftlich aufzufordern, diese innerhalb einer bestimmten Frist zu be-
seitigen. Die Angemessenheit der Frist bestimmt sich nach den Um-
ständen des Einzelfalls. Eine Fristsetzung entfällt, wenn die Mängel-
beseitigung unmöglich ist oder der Träger die Mängelbehebung ver-
weigert bzw. sich zur Behebung außerstande sieht. 

4. Aufhebung der Geltung von Bildungsgutscheinen
Bei der Entscheidung, ob die Geltung des Bildungsgutscheins für ei-
nen Träger ausgeschlossen wird und die Förderung insoweit aufge-
hoben wird, muss zwischen der Schwere der Auswirkungen des Man-
gels einerseits und den Folgen des Widerrufs andererseits abgewo-
gen werden. Die Aufhebung der Geltung von Bildungsgutscheinen ist 
dem Träger mit der Fristsetzung zur Mängelbeseitigung anzudrohen. 

Aufgabe der AA 

Definition 

Fristsetzung 

Aufhebung der Gel-
tung 



Fachliche Weisungen FbW 

BA Zentrale, IF31 Seite 40 von 46 
Stand: 20.04.2017 

Gesetzestext § 327 SGB III 

§ 327
Grundsatz 

(1) Für Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, mit Aus-
nahme des Kurzarbeitergeldes, des Wintergeldes, des Insolvenzgeldes 
und der Leistungen zur Förderung der Teilnahme an Transfermaßnahmen, 
ist die Agentur für Arbeit zuständig, in deren Bezirk die Arbeitnehmerin oder 
der Arbeitnehmer bei Eintritt der leistungsbegründenden Tatbestände ihren 
oder seinen Wohnsitz hat. Solange die Arbeitnehmerin oder der Arbeitneh-
mer sich nicht an ihrem oder seinem Wohnsitz aufhält, ist die Agentur für 
Arbeit zuständig, in deren Bezirk die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer 
bei Eintritt der leistungsbegründenden Tatbestände ihren oder seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. 

(2) - (6) (…) 
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Verfahren 

1. Zu § 81 (Grundsatz)

1.1 Leistungsbegründendes Ereignis 
Leistungsbegründendes Ereignis ist der erste Teilnahmetag der An-
tragstellerin oder des Antragstellers. Dieser muss bei Förderung mit 
Bildungsgutschein innerhalb des Gültigkeitszeitraums des Bildungs-
gutscheins liegen. 

1.2 Weiterzuleitende Unterlagen an OS – Team Alg Plus 
Bei Rücklauf des Bildungsgutscheins ist die von der Teilnehmerin o-
der dem Teilnehmer ausgewählte Maßnahme mit den Konditionen 
des Bildungsgutscheins abzugleichen. Die abschließende fachliche 
Stellungnahme/Entscheidung (BA I FW 202) und die weiteren Unter-
lagen (Bildungsgutschein-Ausfertigung des Trägers, Entwurf, Frage-
bogen, Maßnahmebogen) sind an den OS – Team Alg Plus weiterzu-
leiten. 

2. Zu § 83 (Weiterbildungskosten)

2.1 Zahlung an Träger 
(1) Die Maßnahme-AA / das für die Maßnahme-AA zuständige Team 
AMDL des OS entscheidet, ob die Lehrgangskosten direkt an den 
Träger auszuzahlen sind und nimmt einen entsprechenden Hinweis 
im Maßnahmebogen auf. (vgl. Ziffer 3.4) 

(2) Werden Lehrgangskosten an den Träger ausgezahlt, ist dies der 
Arbeit-nehmerin oder dem Arbeitnehmer im Bewilligungsbescheid 
mitzuteilen. 

2.2 Rechtswirkung gegenüber Träger 
Die Auszahlung an den Träger begründet für ihn kein Recht darauf 
und macht ihn nicht zum Anspruchsinhaber. Deshalb kann der An-
spruch auch nicht vom Träger an Dritte übertragen werden. 

3. Zu § 84 (Lehrgangskosten)

3.1 Kosten für Eignungsfeststellungen 
(1) Kosten für notwendige Eignungsfeststellungen gehören zu den 
Lehrgangskosten, weshalb in der Regel eine Einrechnung dieser 
Kosten in die Gesamtkosten der Maßnahme erfolgen soll. Diese Kos-
ten sind dem Träger zu erstatten, soweit sie bei ihm unmittelbar ent-
stehen. 

(2) Kosten für Eignungsfeststellungen, die im Vorfeld einer Maß-
nahme entstehen und nicht in die Lehrgangskosten eingeflossen 
sind, können gegen Nachweis Teilnehmenden erstattet werden. Die 
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Anweisung erfolgt in diesen Fällen, nachdem das Vorliegen der För-
derungsvoraussetzungen auf geeignete Weise bestätigt wurde. 

3.2 Vorzeitige Prüfung/ Fehlzeiten 
(1) Endet eine Maßnahme wegen eines Prüfungstermins vorzeitig, 
sind die Lehrgangskosten nicht zu kürzen. 

(2) Lehrgangskosten sind auch während der Fehlzeiten weiterzuzah-
len. 

3.3 Nachteilsausgleich 
(1) Bei vorzeitigem Ausscheiden von Teilnehmenden wegen Arbeits-
aufnahme durch Vermittlung des Bildungsträgers können abwei-
chend von Ziffer 3.4 Abs. 5 Lehrgangskosten bis zum planmäßigen 
Maßnahmeende gezahlt werden, 

• bei Maßnahmen mit feststehendem Beginntermin,

• bei Maßnahmen, die nicht auf den Erwerb eines anerkannten
Berufsabschlusses ausgerichtet sind,

• wenn es sich um ein mindestens einjähriges Versicherungs-
pflichtverhältnis handelt.

Der Zeitraum zwischen dem vorzeitigen Austritt und dem Beginn des 
Beschäftigungsverhältnisses darf nicht mehr als einen Monat umfas-
sen. 

(2) Die Fortzahlung der Lehrgangskosten erfolgt nur auf Antrag, wel-
cher vom Träger spätestens einen Monat nach Ausscheiden vorge-
legt werden soll. Auf dem Antragsvordruck (BA II FW 10) haben Teil-
nehmerin oder Teilnehmer, Betrieb und Träger die vermittelte Ar-
beitsaufnahme zu bestätigen. 

3.4 Direktzahlung an Träger 
(1) Die Lehrgangskosten können unmittelbar an den Träger monat-
lich nachträglich gezahlt werden, wenn er die Bedingungen des Di-
rektzahlungsverfahrens (siehe BA I FW 102) anerkannt hat. Abwei-
chungen sind beim Direktzahlungsverfahren grundsätzlich nicht zu-
gelassen. 

(2) Die Fälligkeit der ermittelten Monatsbeträge orientiert sich jeweils 
am Maßnahmebeginn. Maßnahmebeginn ist auch im Falle eines ver-
späteten Eintritts der erste Tag der Bildungsveranstaltung, bei Maß-
nahmen mit laufender Einstiegsmöglichkeit der festgelegte erste Teil-
nahmetag. 

(3) Lehrgangskosten bei Gruppenmaßnahmen sind ausschließlich je 
Teilnehmerin oder Teilnehmer und Monat zu erstatten. Die Auszah-
lung erfolgt in der Regel in gleich bleibenden Monatsbeträgen, die in 
COSACH automatisiert berechnet werden. 
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(4) Treten Teilnehmende verspätet (einen Zeitmonat oder mehr) in 
die Maßnahme ein und ist die Direktzahlung mit dem Träger verein-
bart, sind die Lehrgangskosten zu kürzen. In diesen Fällen entfällt je 
vollen Zeitmonat des verspäteten Eintritts eine Monatsrate. 

(5) Ist die Direktzahlung mit dem Träger vereinbart, werden im Falle 
eines Maßnahmeabbruchs zwei weitere der nach Abbruch fällig wer-
denden Monatsbeträge ausgezahlt. Maßgeblich ist der letzte Anwe-
senheitstag (Tag der persönlichen Anwesenheit). Ergibt sich im Ein-
zelfall, dass der Maßnahmeträger den Abbruch zu vertreten hat oder 
für den Fall des Widerrufs der Zulassung der Maßnahme, sind keine 
weiteren Monatsraten zu zahlen. 

3.5 Auszahlung der Lehrgangskosten an Teilnehmende 
(1) Die Zahlung an Teilnehmende erfolgt monatlich im Voraus. 

(2) Im Falle des verspäteten Eintritts oder bei Abbruch der Maß-
nahme werden abweichend von Ziffer 3.4 Abs. 4 und 5 die laut Be-
scheinigung des Trägers von der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer 
zu zahlenden Lehrgangskosten übernommen. 

4. Zu § 85 (Fahrkosten)

4.1 Zuständigkeit für die Berechnung 
Für die Berechnung der zu übernehmenden Fahrkosten ist der OS – 
Team Alg Plus zuständig. 

4.2 Nutzung Routenplaner 
Die Angaben der Arbeitnehmerin oder des Arbeitsnehmers sind 
grundsätzlich als richtig anzuerkennen. Bestehen begründete Zwei-
fel, sind die von einem Routenplaner im Internet errechneten Entfer-
nungen zu Grunde zu legen. 

4.3 Rückforderung bei Abbruch 
Fahrkosten sind zurückzufordern für Zeiten nach einem Abbruch. 

4.4 Auswirkung von Fehltagen 
Fehltage wirken sich nicht auf die Höhe der Fahrkosten aus. Dies gilt 
auch bei Begrenzung der Fahrkosten durch den Höchstbetrag (§ 85 
i.V.m. § 63 Abs. 3 Satz 3).

4.5 Änderung der Verhältnisse 
Ändern sich die Verhältnisse, die der Festsetzung der Fahrkosten zu-
grunde gelegt wurden (z.B. Umzug des Teilnehmenden oder durch 
andere Entfernung), ist der Fahrkostenbetrag vom Zeitpunkt an, in 
dem eine wirksame Änderung nach § 48 SGB X vorliegt, entspre-
chend neu festzusetzen. Ein evtl. bestehender Erstattungsanspruch 
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kann durch Aufrechnung (§ 51 SGB I) mit Fahrkosten für die verblei-
bende Dauer der Maßnahme durchgesetzt werden. 

5. Zu § 87 (Kinderbetreuungskosten)

5.1 Zuständigkeiten 
Die Entscheidung dem Grunde nach trifft der Vermittlungsbereich. 
Die zu erstattenden Beträge legt der Leistungsbereich / der OS – 
Team Alg Plus fest. 

5.2 Anforderung weiterer Nachweise 
Die Angaben im Fragebogen sind als glaubhaft zu unterstellen. Nach-
weise sind nur zu fordern, wenn die Angaben offensichtlich als un-
richtig zu erkennen sind oder ein begründeter Verdacht besteht, dass 
unzutreffende Angaben gemacht wurden. 

6. Zu § 131a (Sonderregelungen zur beruflichen Weiterbil-
dung)

6.1 Vergabe 
Die Auszahlung der Lehrgangskosten erfolgt durch den OS AMDL. 
Fahr- und Kinderbetreuungskosten werden wie bei Gutscheinmaß-
nahmen durch den OS Alg Plus ausgezahlt. 

6.2 Weiterbildungsprämie 
(1) Die Auszahlung der Weiterbildungsprämie erfolgt durch den OS 
AMDL. Die Vermittlungsfachkraft entscheidet dem Grunde nach über 
das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Prämienzahlung. Das 
Team OS Alg Plus nimmt in den Bewilligungsbescheid einen Text-
baustein zur möglichen Zahlung einer Prämie auf. Die Nachweis-
pflicht liegt alleine bei der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer. 
Bei Eingang des Nachweises wird nach Prüfung der Voraussetzun-
gen durch den OS AMDL in COSACH die Prämie erfasst und die 
Zahlung durch Übergabe an ERP veranlasst. 

7. Zu § 131b (Weiterbildungsförderung in der Altenpflege)

7.1 Eignungsabklärung 
Zur Eignungsabklärung für den Beruf „Altenpfleger/in“ empfiehlt sich 
die Einschaltung der Fachdienste. Sofern ein Verkürzungstatbestand 
gem. § 7 Abs. 4 Nr. 3 AltPflG (zweijährige Pflegetätigkeit) vorliegen 
könnte, ist eine Begutachtung des BPS zwingend erforderlich. 

7.2 Kompetenzfeststellung 
Die Kompetenzfeststellung gem. § 7 Abs. 4 Nr. 3 AltPflG erfolgt durch 
die jeweilige Landesbehörde. Kosten hierfür werden durch die BA 
nicht übernommen. 
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8. Zu § 177 Abs. 5 (Zulassung im Einzelfall durch AA)

8.1 Festlegung der Maßnahme-AA / Zuständigkeit 
(1) Maßnahme-AA ist die AA, in deren Bezirk die Maßnahme über-
wiegend durchgeführt wird (Schulungsort). Bei Maßnahmen im Fern-
unterricht oder E-Learning-Maßnahmen ohne Präsenz ist dies abwei-
chend davon, die AA, in deren Bezirk der Träger seinen Hauptsitz 
hat. 

(2) Die Einzelfallzulassung hat durch die Maßnahme-AA vor Beginn 
der Maßnahme zu erfolgen. Der Beratungs- und Vermittlungsfach-
kraft obliegt neben der Feststellung des arbeitsmarktpolitischen Inte-
resses in jedem Fall die Prüfung, ob vergleichbare, von FKS zugelas-
sene Maßnahmen angeboten werden. Die Maßnahme-AA achtet da-
rauf, dass das Zulassungsverfahren nach § 177 Abs. 1-4 nicht unter-
laufen wird. 

8.2 Angemessenheit der Lehrgangskosten 
(1) Bei der Zulassung im Einzelfall ist bei der Beurteilung der Ange-
messenheit der Lehrgangskosten der jeweils gültige B-DKS zu be-
rücksichtigen. Sofern die Lehrgangskosten über dem für das jewei-
lige Bildungsziel geltenden B-DKS bzw. dem Schwellenwert liegen, 
muss vor der Erteilung der Zulassung die Zustimmung zu den Lehr-
gangskosten gem. § 180 Abs. 3 Nr. 3 von dem Team Kostenzustim-
mung im OS der AA Halle eingeholt werden. 

8.3 Zahlung der Lehrgangskosten 
Die Zahlung der Lehrgangskosten erfolgt ausschließlich an die Teil-
nehmerin oder den Teilnehmer monatlich im Voraus. Eine Zahlung 
an den Träger mit Abtretungserklärung ist unzulässig. Bei betriebli-
chen Einzelumschulungen kann hiervon abgewichen werden. 

9. Zu § 180 (Ergänzende Anforderungen an Maßnahmen)

9.1 Erfassung in COSACH 
Der zuständige OS AMDL erfasst die vom Träger übermittelten Daten 
(Kurzfragebogen/Zertifikate) in COSACH und übersendet dem Trä-
ger den Maßnahmebogen. Eine Erfassung soll nur erfolgen, wenn ein 
einlösbarer Bildungsgutschein bzw. eine Anmeldebescheinigung für 
eine Teilnehmerin oder einen Teilnehmer der AA / gE vorliegt. 

9.2 Umgang mit Fehlzeitenmeldungen 
(1) Die Fehlzeitenmeldungen sind auszuwerten und dahingehend zu 
prüfen, ob durch die kumulierten Fehlzeiten der Erfolg der Maßnahme 
noch gewährleistet ist. Die Zuständigkeit hierfür ist vor Ort festzule-
gen (z.B. Maßnahmebetreuerin/ Maßnahmebetreuer). 
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9.3 Nichtantritt, Abbruch / Änderungsmitteilung 
Der Träger ist verpflichtet, eine gesonderte Meldung für Teilneh-
mende die die Maßnahme nicht antreten, die Maßnahme abbrechen 
oder vorzeitig beenden oder die Prüfung nicht bestehen, zu erstellen. 
Die Änderungsmitteilungen sind zeitnah in COSACH zu erfassen 
(Registerkarte „Förderdaten“ im Teilnehmerdatensatz“, Feld: „Ergeb-
nis der Maßnahme/ Nichtantritts-/ Austrittsmeldung“). 

10. Zu § 327 (Grundsatz / Zuständigkeit)

10.1 Umzug in einen anderen Agenturbezirk 
(1) Bezüglich des Zuständigkeitswechsels bei Teilnahme an einer 
Weiterbildungsmaßnahme wird auf die DA Alg – Punkt 2.2 zu § 327 
verwiesen. 

(2) Die Umstellung des Falles erfolgt durch Änderung der Organisa-
tionsdaten durch die abgebende AA / den (abgebenden) OS – Team 
Alg Plus. Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer ist über die Än-
derungen zu informieren. 

(3) Entfallen durch den Umzug Leistungen, ist die (vorläufige) Zah-
lungseinstellung dieser Leistungsarten vorzunehmen. Bei Vorliegen 
der Voraussetzungen ist die Zahlung durch die aufnehmende AA / 
den OS – Team Alg Plus zu veranlassen. Erforderliche Änderungs- 
bzw. Aufhebungsbescheide sind zu erstellen. 

(4) Hat die abgebende AA / der OS – Team Alg Plus Leistungen ge-
zahlt, obwohl die Voraussetzungen nicht vorgelegen haben, ent-
scheidet die aufnehmende AA / der OS – Team Alg Plus über die 
Aufhebung der der Leistungszahlung zugrunde liegenden Entschei-
dung gem. §§ 45, 48 SGB X und die Erstattung der zu Unrecht er-
brachten Leistungen gem. § 50 SGB X. Dies gilt auch, wenn die Teil-
nahme an der Weiterbildungsmaßnahme wegen des Umzugs abge-
brochen wird und Arbeitslosigkeit weiterhin vorliegt. 
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A. Konstruktionsprinzipien berufsanschlussfähiger Teilqualifikationen 


Berufsanschlussfähige Teilqualifikationen sind abgegrenzte und standardisierte Einheiten innerhalb 
der Gesamtstruktur eines Ausbildungsberufes, deren Absolvieren den Erwerb eines Berufsabschlus-
ses sicherstellen soll. 


Qualifizierungen, die weder zu den im BA-Projekt entwickelten Teilqualifikationen noch zu den Job-
starterConnect-Ausbildungsbausteinen gehören sind nur dann berufsanschlussfähige Teilqualifika-
tionen im BA-Sinne, wenn die nachfolgenden Konstruktionsprinzipien berücksichtigt wurden: 


1. Inhaltliche Ausrichtung am Berufsbild 


Geregelte Ausbildungsberufe bilden den Referenzrahmen für Teilqualifikationen. Die Teilqualifika-
tionen müssen in der Summe alle Positionen eines Berufsbildes abdecken; die jeweiligen Ausbil-
dungsordnungen, Ausbildungsrahmenpläne und Rahmenlehrpläne der Berufsschulen sind zu be-
rücksichtigen. An dieser Stelle bietet sich die Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen (Kam-
mern) an, die Aussagen zur Übereinstimmung der Lehrinhalte nach Inhalte und Dauer mit entspre-
chenden Ausbildungsabschnitten aus der betreffenden Ausbildungsordnung treffen können. 


2. Dauer/ Anzahl 


Teilqualifikationen sollen berufliche Handlungsfähigkeit herstellen und hinsichtlich ihrer Dauer auf 
die Zielgruppe der Geringqualifizierten abgestimmt sein. Die Zahl der Teilqualifikationen inner-
halb eines Berufs muss begrenzt sein (Vermeidung von Fragmentierung, Aufrechterhaltung von 
Transparenz, Begrenzung von administrativen und Prüfungsaufwänden). Daraus leiten sich fol-
gende Anforderungen ab: 


• Mindestdauer einer Teilqualifikation: zwei Monate 
• Höchstdauer einer Teilqualifikation: sechs Monate 
• Anzahl der Teilqualifikationen je Beruf: fünf bis acht 
• zeitlicher Gesamtumfang aller Teilqualifikationen orientiert sich an einer Dauer von etwa zwei 


Dritteln der Erstausbildungszeit. 


3. Zuschnitt auf betriebliche Einsatzgebiete/ Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt 


Die Teilqualifikation soll den Teilnehmer/ die Teilnehmerin in die Lage versetzen, nach Abschluss 
im vorgesehenen betrieblichen Einsatzgebiet einzumünden. Es geht also nicht darum, lediglich ver-
schiedene Positionen aus einem Berufsbild zu einer Teilqualifikation zusammenfassen.  


Beispiel: Verkäuferin/ Verkäufer: Lehrgangsinhalte wie „kundenorientiertes Führen von Verkaufs-
gesprächen“, „Abwickeln von Kassiervorgängen“, „Nutzen von Kassensystemen“, „Warenpräsen-
tation“ gehören zwar auch zu Lernfeldern des Rahmenlehrplans im Ausbildungsberuf. Die Anei-
nanderreihung dieser Inhalte macht aber aus einer Qualifizierung noch keine anschlussfähige 
Teilqualifikation. Auch die anderen Konstruktionsprinzipien müssen Beachtung finden.  


Die für das vorgesehene betriebliche Einsatzgebiet notwendigen Kompetenzen sowie die jeweiligen 
betrieblichen Arbeits- und Geschäftsprozesse müssen berücksichtigt werden, um Arbeitsmarktver-
wertbarkeit zu gewährleisten. 


Teilqualifikationen müssen obligatorisch betriebliche Praxisphasen enthalten. Diese sollten nicht 
weniger als ein Viertel der Gesamtdauer einer Teilqualifikation umfassen und so gestaltet sein, dass 
es sich um angeleitete Lern- und Übungsphasen im betrieblichen Arbeitskontext handelt. 
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4. Kompetenzfeststellung 


Die in einer Teilqualifikation erworbenen Kompetenzen werden unter Berücksichtigung von Quali-
tätsstandards, wie sie auch bei Berufsabschlussprüfungen gelten, individuell festgestellt. Die zent-
ralen Festlegungen zur Durchführung der individuellen Kompetenzfeststellung für BA-Teilqualifikati-
onen bilden hier den Orientierungsrahmen (z.B. Einrichtung von Prüfungsausschüssen beim Träger 
unter obligatorischer Hinzuziehung betrieblicher Experten oder Nutzung der Prüfungsausschüsse 
der Kammern). Die Eignung des Trägers zur Durchführung der Kompetenzfeststellung muss nach-
gewiesen sein (z.B. durch FKS nach der AZWV). Inwieweit ggf. bestehende Prüfungsausschüsse 
der Kammern im Bereich der Berufsausbildung auch zur Kompetenzfeststellung von Teilqualifikati-
onen genutzt werden können, ist mit den Kammern abzustimmen. 


5. Zertifikate 


Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind strukturierte und aussagefähige Zertifikate auszuhän-
digen, die sowohl der Teilnehmerin/ dem Teilnehmer als auch potenziellen Arbeitgebern eine Orien-
tierung bieten. Hierzu muss das Zertifikat mindestens folgende Bestandteile aufweisen: 


• Angabe der ggf. erworbenen Berechtigungsnachweise 
• Angabe von Praktikumsbetrieb und –dauer.  


Darüber hinaus muss das Zertifikat Aussagen zum vorhandenen Kompetenzprofil enthalten, da 
die Teilqualifikation der Teilnehmerin/ dem Teilnehmer eine Perspektive bieten soll, einen anerkann-
ten Berufsabschluss zu einem späteren Zeitpunkt zu erwerben. Detaillierte Kompetenzprofile mit 
Verweisen auf die entsprechenden Berufsbildpositionen der Ordnungsmittel erleichtern die passge-
naue Weiterführung von Bildungsschritten und geben Kammern ein zuverlässiges Auskunftsmittel 
an die Hand, um über die Zulassung zu einer Externenprüfung zu entscheiden. 


 


B. Was sind keine berufsanschlussfähigen Teilqualifikationen im BA-Sinn? 


• Qualifizierungsbausteine nach § 69 BBiG 


• Maßnahmen der Anpassungsweiterbildung (z.B. MS-Office/ SAP-Weiterbildungen, CNC-/ CAD-
Weiterbildungen, Baumaschinenbedienung, Gabelstaplerausbildung, Betreuungsassistenz/ Be-
treuungskraft in Pflegeheimen/ Pflegehilfskraft Qualitätsmanagement, Erwerb von Berechtigun-
gen wie Führerscheinen, beschleunigter Grundqualifikation, Sachkundeprüfung (IHK) im Bewa-
chungsgewerbe, Schweißscheinen, IHK Fortbildungsprüfungen, usw.) 


 


C. Hinweise 


• Mit den aufgeführten Konstruktionsprinzipien berufsanschlussfähiger Teilqualifikationen, die ge-
nerell im Rahmen der beruflichen Weiterbildungsförderung zu berücksichtigen sind, verfügen die 
AA über die notwendigen Anhaltspunkte, um Bildungseinrichtungen über die Anforderungen zu 
informieren und vorliegende Angebote einzuschätzen. Um diese Einschätzung zu erleichtern, 
können Bildungseinrichtungen wesentliche Aspekte der Weiterbildung in einer Kurzdarstellung 
skizzieren. Mit Hilfe einer Checkliste können die Angaben der Bildungseinrichtung dahingehend 
bewertet werden, ob es sich bei der dargestellten Weiterbildung um eine berufsanschlussfähige 
Teilqualifikation im Sinne der BA handelt. 


• Die AA schätzen auf der Grundlage der Konstruktionsprinzipien eigenständig ein, ob es sich 
bei einer Weiterbildung um eine berufsanschlussfähige Teilqualifikation im BA-Sinne handelt. 


• Die AA können sich zur Abklärung von Fragen der Fachkunde von zuständigen Stellen (z.B. 
Kammern) bedienen; eines förmlichen Genehmigungs- bzw. Zustimmungsverfahrens durch 
diese Stellen bedarf es jedoch nicht. 



https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mje1/%7Eedisp/l6019022dstbai621960.pdf

https://www.baintranet.de/002/004/005/001/Seiten/Forschungs-Entwicklungsprojekt.aspx
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